
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/6/16 6Ob596/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.06.1983

Norm

ABGB §879 BI

ABGB §879 BIId

ABGB §879 BIIo

ABGB §879 E

KSchG §6

Rechtssatz

Die Allgemeinen Versorgungsbedingungen der Energierversorgungsunternehmen sind am Klauselkatalog des § 6

KSchG und an den Kriterien der Sittenwidrigkeit (§ 879 ABGB) zu messen, wobei sie soweit nicht Vertragsbestandteil

sind, soweit nicht Vertragsbestandteil sind, als sie damit nicht in Einklang stehen.
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